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Morgen Ausgabe

Gerichtsverhandlungen
Die Flucht des Freiherrn v Hammerſtein und

die berliner Staatsanwaltſchaft

Beiblatt zu Nr 11 der Saale Zeitung
einig daß wir zunächſt von der Hilfe der Pollzei Abſtand
nehmen mußten da wir nicht gewiß waren ob dort auch
ofort dieſelbe Energie im Einſchreiten finden würden Wir ent
chieden uns für ſofortige gerichtliche n äh kann

erahier nur ausdrücklich erklären daß von oben allenH u s Hannover 8 Jan betheiligten Organen der Juſtiz nur eine Meinung vorherrſchte
Jn die Verhandlung gegen Redacteur Vier Rauch konnte daß gerade bei dieſer Sache auch jeder Schein vermieden werdeerſt ſehr ſpät gegen za 1 Uhr eingetreten werden da da 28 eine höhere Perſönlichkeit anders verſahren würde

vorher noch mehrere andere Termine angeſetzt waren erſuchte ſofort die Polizei in einer Eilſache um Angabe deren
Vorſitz im Gerichtshof hat Landgerichtsdirektor Dr Schmidt die
Anklage vertritt Erſter Staatsanwalt Zähle Die Vertheidigun
des Angeklagten führen wie bereits mitgetheilt Rechtsanwalt
Lenzberg Hannover und Rechtsanwalt Dr Paul Jonas Ber
lin Es ſind zahlreiche auswärtige Berichterſtatter und Steno

ben anweſend Der Andrang des Publikums zu dem ziem
ich beſchränkten Zuſchauerraum iſt ſo ſtark daß nur ein kleiner

Theil der Einlaßdegehrenden Zutritt erhalten kann man bemerkt
im Publikum auch den ſozialdemokratiſchen Reichstagsabgeord
neten Meiſter Hannover Als gnzie euge iſt Oberſtaats
anwalt Dreſcher Berlly erſchienen er Angeklagte Redacteur
Friedrich Rauch luther iſt einmal wegen Be ding durch die
Preſſe mit 100 M vorbeſtraft Er bekennt ſich als verantwort
ch für den inkriminirten Artikel in Nr 226 des Volkswille
Der Artikel wird hieranf verleſen Er beginnt mit den Worten
Vor dem Geſetze ſind alle Preußen gleich das ſoll jetzt auch

der edle Ritter von Hammerſtein erfahren Es folgt daun
der Abdruck des Steckbriefes und wird dann im Artikel
fortgefahren daß der Steckbrief erſt jetzt erlaſſen iſt nachdem
die Strafthaten des edlen Kreuzzeitungs Ritters lange vorher
in der Preſſe bekannt und genug beſprochen waren iſt gewiß
nicht dem öffentlichen Ankläger zuzuſchreiben Wir zweifeln
nicht daß der öffentliche Ankläger früher zugegriffen hätte wenn
ihm die noblen Paſſionen des Edelſten der Nation zu Ohren
gekommen wären Daß heißt es dann weiter bei Sozialdemo
kraten bei makelloſen Ehrenmännern raſcher zugegriffen wird
iſt lediglich darauf zurückzuführen daß die muthmaßlichen Delikte
ſozialdemokratiſcher Sünder dem öffentlichen Ankläger eher be
kannt werden Präſident Geben Sie zu ſelbſt der Verfaſſer
des Artikels zu ſein Angeklagter 2 verweigere die Aus
kunft Präſident Sie haben aber r den Artikel nach Kennt
nißnahme des Jnhalts in die Druckerei gegeben Angeklagter
Ja Präſident Es wird in dem Artikel der Vorwurf der
Pflichtverſäumniß gegen die Staatsanwaltſchaft gefunden An
geklagter Jch beſtreite daß ich in dem Artikel die Abſicht ge
habt habe die Staatsanwaltſchaft zu beleidigen Jch wollte in
der Preſſe eine rein ſachliche Erklärung geben daß erſt nachdem
monatelang in der Preſſe die noblen Paſſionen des Freiherrn
v Hammerſtein beſprochen waren der Steckbrief erlaſſen wurde
Eine Beleidigung lag mir um ſo mehr fern als ich die Tragweite
einer ſolchen Beleidigung kannte Denn ich war meiner Mei
nung nach unbegründe
einigen Tagen freigelaſſen worden Unter dieſem Eindruck
ſchrieb ich den Artikel Der Präſident hält ihm die ironiſchen
Redewendungen vor Der Angeklagte bleibt dabei daß er rein
ſachlich ſich geäußert habe Auch er habe als er am 2 April
in der Frankfurter Preſſe Kenntniß von den Anſchuldigungen
erhielt den Herrn v Hammerſtein der noblen Paſſionen nicht
fähig gehalten Präſident Mit den Worten adliger Betrüger,
unenlwegter Vorkämpfer für Recht und Sitte 2c haben Sie

doch wohl nur das Gegentheil beſagen wollen Angeklagter
Dann bleibt mir nichts weiter übrig als für das was ich geſagt
haben foll den Wahrheitsbeweis anzutreten Präſident Sie
wollen alſo behaupten daß die Staatsanwaltſchaft ſich abſichtlich
einer pflichtwidrigen Verſäumniß ſchuldig gemacht habe An
geklagter Nicht abſichtlich aber pflichtwidrig Präſident
Welche Beweiſe wollen Sie vorbringen Angeklagter Das
behalte ich mir vor

Es wird hierauf als Zeuge Oberſtaatsanwalt Dreſcher auf
gerufen Dreſcher bekundet Es waren im Laufe der z gegen
Herrn von Hammerſtein in der Preſſe mehrere Vorwürfe gemacht
worden Jch bemerke im voraus daß in Bezug auf dieſe in
der Preſſe erhobenen Anſchuldigungen mir weder von Wur
organen oder irgend welchen Privatperſonen ger welche
Anzeige gemacht worden Auf Zeitungsnotizen hin hatte ich
keine Veranlaſſung einzuſchreiten Zunächſt waren
Vorwürfe erhoben worden Unterſchlagung des Penſions
fonds 2 r des Stöckerfonds 3 Anſchuldigungen
betr Abſchluß des Papierlieferungsvertrages 4 der Vorwurf
daß er den Grafen Walderſee um 100,000 Mk betrogen die
angeblich zu Zwecken der Kreuzzeitung entliehen 5 wegen Ver
brechens wider das keimende Leben in Beziehung zu der Flora
Gaß Die rer wie Wechſelfälſchung ſchwere Urkunden
fälſchung ergeben ſich erſt aus dem von mir eingeleiteten Er
mittelungsverfahren Urſprünglich wurden nur die beiden Vor
würfe in der Preſſe erhoben betr Penſionsfonds und betr der
Papierlieferungen Dieſe Vorwürfe waren zum Gegenſtand
eines Angriffs in der Frankfurter Preſſe gemacht worden
Jch habe damals die Artikel nicht geleſen und nur Kenntniß
aus berliner Zeitungen er lten und zwar aus einer Ver
öffentlichung der Kreuzze Es erſchienen damals in der
Kreuzzeitung Angaben daß die Anſchuldigungen der Kleinen
Preſſe, daß die Kreuzzeitung geſchädigt worden ſei hiermit
widerlegt werden Vor mir liegt eine Nummer der Voſſiſchen
Zeitung, welche die Erklärung wiedergiebt Dieſe Erklärung
war glaube ich vom Grafen Kanitz am 6 April erlaſſen Es
mußte mir das als eine kompetente ter erſcheinen Des
halb hatte ich nicht Anlaß auf Grund unbeſtimmter Zeitungs
notizen gegen Herrn v Hammerſtein ein Ermittelungsverfahren
einzuleiten Jch gehe wohl hin und wieder auf Zeitungs
nachrichten ein ich kann es aber nicht verantworten auf eine
unbeſtimmte Andeutung in der Aeſe einzuſchreiten wenn nicht
beſondere Umſtände hinzutreten Anfang Juni wurden im Kleinen
Journal nochmals die Vorwürfe aufgenommen und da trat
an mig die Frage heran wie ich mich dienſtlich dazu ſtellen
ſolle Der Oberſtaatsanwalt am Kammergericht fragte an wie
ich mich dienſtlich zu dem Artikel ſtellen wolle 34 erſtattete
über die einen Bericht und ich möchte Werth
darauf legen daß derſelbe wird Erſter Staatsanwalt
Zähle Jch beantrage die Ver r Der Bericht wird ver
leſen Jn demſelben wird auf die Erklärung des Kreuzzeitungs
Komitees und auf den Umſtand Bezug daß gegen
das Kleine Journal Strafantrag von Herrn v Hammerſtein
geſtellt ſei er Staatsanwalt erklärt ferner daß er ohne
weiteres m Veranlaſſung habe auf Notizen der Kl Preſſe
und des Kl Journals bei der Syemng ieſer Blätter einzu
ſchreiten Es ſe ja bedenken daß Frhr v Hammerſtein ſchwer
lich in der Redaktion geblieben wäre Hiermit ſtimme auch die
Erklärung des Kreuzzeitungs Komitees überein nach welcher
wohl Differenzen vorgekommen ſein ſollen daß dieſelben aber
nicht Gegenſtand ſtrafwürdiger Vorwürfe ſeien Die Staats
anwaltſchaft werde jedenfalls die Sache im Auge behalten Bei
einer Entlaſſung aus der Redaktion wie ſie in der freiſinnigenPreſſe als bevorſtehend angekündigt werde würde ſofort eine
Vernehmung vorgenommen werden

Oberſtaatsanwalt Dreſcher fortfahrend Der Fall trat als
bald ein Jch bemerke daß ich die Sache außer während
meines Ferlenurlaubes Liſt bearbeitet habe Meinem Ver
treter e ich am 7 Juli den Bericht vor und erſuchte in
dieſem Sinne zu handeln Vorſitzender Wann gingen Sie indie Ferien euge Am 15 Juli bis 30 Aug Am 9 Juli
las ich daß Herr v Hammerſtein vom Amte ſuspendirt ſel und
das gab mir Veranlaſſung z von Amts wegen ein Er
miltelungsverfahren eintreten zu laſſen ch trat mit meinem
Vertreter in Berathung und wir waren darin einig daß dieſe
Sache mit aller Energie geführt werden müſſe Wir waren uns

verhaftet worden und war erſt vor ſ

amen der Komiteemitglieder welche Auskunft über die Vor
würfe des Kleinen Journal geben könnten Es wurde mir
ſagt daß vorausſichtlich Graf v Finkenſtein am geeignetſten
ei genügende Auskunft zu ertheilen Am 15 Juli trat ich
meinen Urlaub an am 17 Juli erging von meinem Vertreter
an das Amtsgericht die Verfügung den Grafen Günther Hein
rich v Finkenſtein über die Beſchuldigungen zu vernehmen
Am 25 Juli iſt Graf Finkenſtein vor dem Amtsgericht er
ſchienen und hat ſich über die beiden Vorwürfe gegen v Hammer
ſtein betr Penſionsfonds und Papierlieferung geäußert Ueber
den Penſionsfonds machte Graf Finkenſtein ſogar entlaſtende
Mittheilungen Der Fonds habe nicht 400,000 ſondern nur
120,000 M betragen die von Herrn v Hammerſtein verwendet
worden ſeien Derſelbe habe aber 100,000 M im Intereſſe der
Kreuzzeitung zum Ankauf des Deutſchen Tageblattes ver

wendet Graf Finkenſtein änßerte weiter wenn ſich auch der
Verbleib der fehlenden 20,000 M noch nicht nachweiſen laſſe ſo
beſtehe für ihn kein Zweifel daß die Unterſuchung den Beweis
erbringen werde daß auch dieſe Summe im Intereſſe der
Kreuzzeitung verbraucht worden ſei Hierüber werde Graf

Kanitz Auskunft geben können Ueber die W
ſagte Graf Finkenſtein es e ihm vom Papierhändler Flinſce
ein Vertrag vorgelegt worden wonach Herr v Hammerſtein
200,000 M für die Kreuzzeitung entliehen habe Die
Summe ſolle ſo amortiſirt werden daß 25 Proz Aufſchlag
auf die Papierpreiſe geſetzt werden ſollen Graf Finkenſtein
fügte hinzu daß er bis jetzt nicht Gelegenheit gehabt habe nach
zuprüfen ob die Summe im Jntereſſe der Kreuzzeitung ver
wendet worden ſei Er habe aber auch noch nicht Zeit gehabt
denn der Vertrag ſei ihm erſt am Sonnabend vorher vorgelegt
worden Weiter fügte er hinzu daß nach dem Tode Kleiſt
Retzow s die Rechnungen von Graf Kanitz geprüft wurden und
daß Hammerſtein Decharge ertheilt erhielt Graf Finkenſtein
erklärte noch daß die Suspenſion Hammerſtein s von der die
daktionsleitung nicht deshalb erfolgt ſei weil das Komitee ihn
für ſchuldig halte ſondern um ihm gef zur Klage z3 geben
Dieſe Ausſage erachtete das Amtsgericht für ſo unerheblich daß
es ohne erſt uns zu befragen beſchloß Graf Kanitz und Kauf
mann Flinſch vorzuladen Die Bemühungen des Amtsgerichts
nach Aufklärung waren aber zunächſt ergebnißlos Graf Kanitz
erklärte nicht erſcheinen zu können da er dienſtlich verhindert
ei Er wurde von neuem zum 8 Auguſt vorgeladen erſchien
aber wieder nicht indem er ſein Ausbleiben mit einer unauf
ſchiebbaren Reiſe bis zum 19 Auguſt entſchuldigte Jch bemerke
noch daß von einer Fälſchung des Lieferungsvertrages und von
der Wechſelfälſchung bisher kein Wort geſagt war Präſ Auch
von Graf Finkenſtein nicht Zeuge Oberſtaatsanwalt Dreſcher
Keine Silbe Präſ Wie war es mit der Vernehmung von
Flinſch Zeuge Flinſch war mir auch längere Zeit verdächtig
daß er die Sache in die Länge ziehen wollte Er hat ſich aber
gerechtfertigt Er war zum I Auguſt erſchienen es iſt ihm aber
geſagt worden daß der Termin aufgehoben ſei Am 1 Auguſt
lief nun bei uns eine Eingabe des Grafen Finkenſtein im Namen
des Kreuzzeitungs Kuratoriums ein in welcher Mittheilung ge
macht wurde daß am 21 Juli alſo 4 Tage vor ſeiner Ver
nehmung dem Grafen Finkenſtein vom Papierhändler Flinſch
ein von 1890 datirter Verkrag vorgelegt ſei nebſt zwei Wechſeln
über je 100,000 deren Unterſchrift gefälſcht ſei Da in dem
Vertrage auch die Unterſchrift des Freiherrn v Hammerſtein
ſtehe habe ſich Graf Finkenſtein am 27 Juli mit dieſem tele
graphiſch in Verbindung geſetzt habe aber keine Antwort er
halten Dieſe Erklärung erſchien nicht ganz klar da ich abweſend
war wurde zunächſt das Schriſtſtück in die Akten wider Flinſch
eingereiht Es war in dem Brief unklar ob die Unterſchrift
Hammerſtein s auch mit den Wechſeln in Verbindung ſtehe und
ob der Vertrag auch geſälſcht ſei Mit Rückſicht darauf daß der
Dezernent aus den Akten erſah daß Graf Finkenſtein bei ſeiner
gerichtlichen Vernehmung auch von den Papierlieferungen ge
ſprochen hatte und nicht ein Wort von den Fälſchungen dieſer
unerklärliche Umſtand veranlaßte den Dezernenten die Akten an
das Amtsgericht zurückzugeben und um eine erneut e Vernehmung des Grafen Finkenſtein eventl auch um Beſchlagnahme

der Wechſel zu erſuchen Das Amtsgericht ſchickte die Akten mit
dem Bemerken zurück daß der Termin bis zum 8 Auguſt auf
geſchoben ſet Darauf wurde unſere Requiſition auf Vernehmung
des Hrn Finkenſtein wiederholt Präſident Die Wechſel
Beſchlagnahmung auch Zeuge Ja der Beſchlagnahmebeſchluß
des Amtsgerichts datirt vom 15 Auguſt Zugleich wurde eidliche
Vernehmung des Hrn Flinſch beantragt derſelbe wurde auch
ernſte Flinſch hatte den Vertrag gekündigt Graf
inkenſtein verwies ihn auf eine Konferenz mit dem Rechtsbei

tand der Kreuzzeitung Rechtsanwalt Eſchenbach der augen
blicklich verreiſt ſei Darauf antwortete Flinſch es war am
17 Juli daß er durch einen Vertrag ein Kündigungsrecht
abe außerdem habe er in ſeinem Beſitze zwei auf den e

Finkenſtein lautende Wechſel über je 100,000 M Er werde ſich
jetzt erlauben einen davon in Umlauf zu bringen und bitte um
prompte Einlöſung Am 19 Juli antwortete Graf Finkenſtein
daß er niemals einen ſolchen Vertrag abgeſchloſſen und auch nie
mals ſolche über ſeine Vermögensverhältniſſe hinausgehende
Wechſelverbindlichkeiten übernommen habe Wenn un ſolche
Wechſel im rn habe müßten ſie gefälſcht ſein Graf Finken
tein erſuchte die Wechſel dem Amtsgericht zu r
linſch erſchien aber am 21 Juli perſönlich beim Grafen Finfen

tein das ſind alles Thatſachen die ich aus deſſen Ausſagenreproduzire Graf Finkenſtein ſoll außer ſich geweſen ſein und
geſagt haben das habe er dem Herrn von Hammerſtein nicht
n Flinſch fragte wie ſich die Kreuzzeitung zu dem

ertrage ſtelle und ob Graf Finkenſtein Anzeige erſtatten
werde Dieſer antworkete Wenn er geſündigt habe müſſe
er beſtraft werden das ſei ſeine perſönliche Meinung Ob
Strafanzeige zu erſtalten ſei hahe das Komitee zu beſtimmen
Flinſch ſagte wenn das Komitee nicht Anzeige erſtatte
werde er Flinſch es thun Slinſh verlangte von Graf

inkenſtein eine W m daß die Papiere gefälſcht
eien Graf Finkenſtein habe das verweigert Flinſch hat die
lnzeige unterlaſſen weil er ſich auf das Komitee verließ

Er wurde darin merkt als er eine Vorladung erhielt die
er mit einer Anzeige in Verbindung brachte obwohl die
Staatsanwaltſchaft noch keine Kenntniß davon hatte Jch
bin fuhr der Zeuge fort der Meinung daß der bedauer
liche Umſtand daß Hammerſtein den Fluchtverſuch un
heanſtandet unternehmen konnte darauf zurückzuführen iſt daß
Graf Finkenſtein bei der e Vernehmung über die Fäl
ſchungen kein Wort geſagt hat obwohl er hätte über die Thatſachen
unterrichtet ſein müſſen Elnen Anlaß zum Einſchreiten gegen
Hammerſtein bot die gerichtliche Vernehmung nicht Ob es die
Abſicht war die Sache in die Länge Seden kann und will ichnicht beantworten Zum weiteren J r ümſtand daß Herr
v Hammerſtein verſuchen konnte ſich der gerichtlichen Verfolgung
zu entziehen nicht zum wenigſten auch dem Umſtande zuzu
ſchreiben daß er von Graf Finkenſtein telegraphiſch befragt wurde
Jch nehme an daß ſich v H von dieſem Tage ab verſteckt ge
halten hat weil er annehmen mußte ſeine Fälſchungen zur

i gelangt a Es wird dies durch verſchiedene Umſtände
beſtätigt Der Kaufmann Flinſch hatte ſeinen Kaſſirer Salzmiann
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iſtrans geſchi it verhandeln Er hat ie vie ſieß Se au eDas ſind die Vorgänge bis zur zweiten Vernehmun Grafen
Finkenſtein Bei meiner Rückkehr war auch Flinſch nach Sylt
ins Bad gereiſt ſo daß es nicht möglich war l zu be
ſchaffen Jch erſuchte das Amtsgericht den Grafen Finkenſtein
ſchleunigſt zu vernehmen über die Fälf den G Kanttz
über die anderen Vorwürfe Der Termin iſt am 9
abgehalten worden damals war Hammerſtein r alle
Berge Graf Finkenſtein iſt jetzt mit den näheren Umſtänden
hervorgetreten über die er am 25 Juli hätte Fache
machen können Er fügte auch damals hinzu wie die
voroenommen m wiſſe er nicht Graf Finkenſtein ſagte nun
daß er einmal die Unterſchrift zur Prozeßvollmacht gegeben habe
und daß dieſelbe vom Amtsvorſteher deglaubigt worden war
Graf Kanitz erklärte er wiſſe von den Anſchuldigungen n
er könne nur ſagen daß die Papiere über den Penſions
richtig geweſen wären Nunmehr beſchloß das Amtsgericht am
9 September die Beſchlagnahme des Vertrages und erließ einen
Haftbefehl gegen v H

Das Amtsgericht überwies uns den Haftbefehl mit der Er
wägung ob wir von ihm ſchon jetzt Gebrauch machen wollten
Jch erließ durch beſonderen Boten an das Polizeipräſidium die
Aufforderung die Urkunden eventnell unter Anwendung von Ge
walt durch Erbrechen des Geldſpindes herbeizuſchaffen Jch habe
ſie am 12 September erhalten und erſehen daß die Unkerſchrift
des Grafen Finkenſtein amtlich beglaubigt war Der Haftbefehl
war für den Zweck der Auslieferung unzulänglich Jch
erſt Graf Finkenſtein über den Thatbeſtand der öffentlichen Ur
kunde vorladen laſſen Dies geſchah am 18 September Um aber
nicht Zeit zu verlieren und damit nicht in der Auslieferung des
Herrn von Hammerſtein ein nicht gut zu machender Fehler be
gangen werde ließ ich am 16 September den Haftbefebl an das
Polizeipräſidium mit dem Erſuchen gehen bei den zuſtändigen
Behörden weitere Schritte behufs Verhaftung vorzunehmen Jch
habe dem Polizeipräſidium angezelgt daß ich noch nicht für ge
boten halte den Steckbrief zu erlaſſen da Herr von Hammer
ſtein dadurch nur gewarnt worden wäre Jch war der Meinung
daß es beſſer zum Zweck führen würde wenn wir direkte Ver
bindung mit den Behörden ſuchen würden und ich habe
mich hierin nicht getäuſcht Der Zeuge legt den Haftbefehl
ſowie die Verfügungen vor Erſter Staatsanwalt Zähle
beantragt die Verleſung da die öffentliche Meinung Werth auf
die größte Aufklärung zu legen ſcheine Sodann fährt Ober
Stagtsanwalt Drechsler fort Hammerſtein war jedoch ſchon längſt
im Ausland der jetzige Steckbrief iſt vollſtändig wirkungslos ge
weſen Jnzwiſchen ging am 18 September die Erklärung des
Grafen von Finkenſteln ein welche Aufſchluß gab daß es ſich um
eine öffentliche Urkunde handle Am 19 September habe i
ſodann die Vervollſtändigung des Haftbefehls beantragt J
babe dieſen da mir die Polizei mittheilte Hammerſtein halte ſich
noch in Siſtrans auf durch das Polizei Vräſidium an
die dortigen Behörden überſenden laſſen auch das K K Bezirks
amt in Jnnsbruck wurde telegraphiſch erſucht v Hammerſtein feſt
zunehmen Zeuge legt die Depeſche vor Es wurde mir mit
getheilt daß v Hammerſtein vor 3 Wochen ſeine Familie vor
14 Tagen abgereiſt wären Die Unterſuchung ergab nichts Ge
naues ſie bezieht ſich auf die Bekundungen des Hausperſonals
das ſehr zurückhaltend war und die des Schwagers des Flüchtigen
Prof Maaßen Nicht richtig waren jedenfalls die Zeitungs
meldungen daß er noch am 16 September in Siſtrans geweſen
ſei Jch bin der Meinung daß er ſich nach der Depeſche
vom Grafen Finkenſtein unſichtbar gemacht hatte Die wei
teren Requiſitionen ergaben daß ſich von Hammerſtein zunächſt
nach Verona dann nach Neapel gewandt hatte Auf meinen
Antrag hat n re allen auftauchenden Zeitungs
meldungen nachgeforſcht Es wurden d das Auswärtige Amt
alle Geſchäftsführer in Kenntniß geſetzt Unrichtig iſt die Zeitungs
meldung daß die Abſendung eines Detektivbeamten nach Jtalien
von der Poltzei geſchehen ſei Es iſt das auf Jnitiative der

Pollzei Behörden geſchehen auf deren Jnitiative auch zurück
zuführen iſt daß der Beamte Ermächtigung erhielt nach
Griechenland führende Spuren zu verfolgen die bezüglichen
Verfüguugen Requiſitionen c werden vorgelegt Jch bin aber
auch lediglich auf Zeitungsnotizen eingeſchritten in Sachen des
Stöckerfonds und des Grafen Walderſee Als die Kreuzzeitung
notirte daß der Staatsanwaltſchaft die Unterlagen zur ſtraf
rechtlichen Verfolgung unterbreitet wären theilte ich dem Komitee
mit daß dieſſeits nichts eingegangen ſei und ich bäte um Mit
theilung über die erhobenen Vorwürfe des Betruges der
Unterſchlagung der Fälſchungen c Auf das Schreiben erſchien
Rechtsanwalt Eſchenbach der fragte was die Staatsanwalt
ſchaft wollte Er hob die politiſche Seite hervor und ich ant
wortete ihrn daß die politiſche Seite uns nicht abhalten könne
die Pflicht zu thun Und ich überlaſſe es dem Gericht zu be
urtheilen ob ich ſie gethan habe

Rechtsanwalt Jonas befragt den Zeugen ob er den Artikel
der Kleinen Preſſe vom 2 ril geleſen habe Zeuge Nein
ich habe ihn nicht geleſen ich erſah nur aus einer Erklärung daß
von Hammerſtein Strafautrag wegen der gegen ihn erhobenen
Beſchuldigungen geſtellt hatte Rechtsanwalt Jonas Hat der

err Zeuge die Erklärung des Grafen Kanitz im Berliner
Tageblatt geleſen Zeuge Jch möchte mich dahin berichtigen daßich mich vorhin in der Zeüung in der ich die Erklärung geleſen

habe S baben kann ich habe jedenfalls den Abdruck in der
Voſſiſchen Zeitung geleſen Rechtsanwalt Jonas Hat der Herr

Oberſtaatsanwalt die Erklärung des Herrn von Hammerſtein in
der Kreuzzeitung vom 18 April geleſen in der er über diebeiden hauptſächlichſten Inſchatlaingen ſchweigt Zeuge Das
weiß ich nicht ich pflege die Kreuzzeitung zu leſen enn ich
t geleſen haben ſollte ſo bemerke ich daß ich nach der ent
aſtenden Erklärung des Grafen Kanitz in der Meinung beſtärkt
wurde daß die Beſchuldigungen grundlos ſind um ſo mehr noch
als ich nicht annehmen konnte Herr von Hammerſtein würde
ſonſt mit ſolcher Kühnheit vorgehen Ju meiner Eigenſchaft als
Abgeordneter hatte ich Gelegenheit mit Herrn von Hammerſtein
in den Jahren von 1878 79 mehrfach in Berührung zu kommen
Aus allen Beziehungen die er hatte konnte ich nie und nimmer
annehmen daß Herr von Hammerſtein ſich ſolcher Handlungen
ſchuldig gemacht haben könne Rechtsanwalt Jonas Die Köl
niſche Zeitung beſprach am 20 April ſehr ſcharf die Hammer
ſteinſche Erklärung c ras Das habe ich nicht geleſen ich habe
nicht ſo viel Zeit übrig Jch pflege dienſtlich Kreuzztg Berl
Je Vorw Sozialiſt und einige andere ſozialdemokratiſche
Blätter zu leſen Rechtsanwalt Jonas Jſt dem Herrn 3eugen
bekannt daß der Redacteur Kropatſchek am 1 Juli aus dex
Redaktion der Kreuzzeitung austrat weil er es mit feiner Ehre
nicht vereinbaren könne mit Herrn von Hammerſtein zuſammen

arbeiten und daß Redackeur Scheibert dieſelbe Erklärung
chon vorher abgegeben hatte Es hal davon viel in den Zeitungen
eſtanden Zeuge Dreſcher Nein das habe ich nicht erfahren
echtsanwalt Jonas Jn der Klage KGe Zacher Sonnemann

wurde gegen Herrn v Hammerſtein Widerklage erhoben
der Staatsanwaltſchaft hierüber vom Amtsgericht in Frankfurt a M
Mittheilung gemacht worden Zeuge Jch habe erſt kürzlich aus
den Akten davon Kenntniß erhalten Jch wäre den Anſtrengern
der Widerklage dankbar geweſen wenn ſie mir das Material
überſandt hätten Jch wäre ſofort eingeſchritten Rechtsanwalf
Jonas wünſcht feſtgeſtellt zu ſehen daß die Strafthaten des Herrn
von Hammerſtein zur Kenntniß des Amtsgerichts in Frankfurt
a M gelangt waren

Vorſitzender Und Sie wollen behaupten daß es zur Kenntniß
der Berliner Staatsanwaltſchaft KWagngt ſei A Jonas
Durchaus nicht ich begnüge mich vollſtändig mit den Angaben deßz
Herrn Ober Staatsanwalts daß er keine Kenntniß bekommen habe



Der Gerichtshof beſchließt dieſen Bewelsantrag als unerheblich
abzulehnen Nachdem dann noch der Staatsanwalt die Ver
theidiger und der Angeklagte Pera wurde das Urtheil ge
ſprochen Daſſelbe lautet bekanntlich dahin daß der angeklagte
Redackeur Rauch zu 3 Monaten Gefängniß und zur Tragung
der Koſten verurtheilt wird Dem Beleidigten Oberſtaatsanwalt
Dreſcher wird die Publikationsbefugniß zugeſprochen Der Ge
richtshof hat in dem inkriminirten Artikel gefunden daß gegendie königliche Staatsanwaltſchaft der Vorwurf der Pflichiwlbelg

keit erhoben wird Es iſt das nicht offen zum Ausdruck gebracht
eht aber deutlich aus dem ſarkaſtiſchen Ton hervor der in dem

rtikel vorherrſcht Der Jnhalt des Artikels ohne Rückſicht auf
die politiſche Stellung des Angeklagten führt zu dieſer Beur
iheilnng Aber auch die Thatſache daß der Angeklagte Redacteur
eines ſozialdemokratiſchen Blattes iſt widerlegt daß der Artikel
die Abſicht hatte die Staatsanwaltſchaft ten ein etwaiges Miß
trauen des Publikums zu vertheidigen Die Beleidigung iſt ge
wiß von ſchwerem Gewicht denn die Staatsanwaltſchaft hat für
die Verfolgung der Schuldigen zu ſorgen Wenn die Staatsan
woltſchaft anders handelt beugt ſie das Recht Was den Wahrheitsbeweis anbetrifft ſo iſt wohl kaum je ein Beweis ſo zer
ſchellt an den durchſichtigen klaren Thatſachen Das Vorgehen
der Staatsanwaltſchaft war von Anfang an pflichttreu und ünan
taſtbar nicht vorſchnell aber ſicher Die Strafe würde ſchwerer
ausgefallen ſein wenn nicht das Gericht erwogen hätte daß un
verkennbar bei unbetheiligten Dritten ein gewiſſes Befremden
habe eintreten müſſen weshalb Herr von Hammerſtein habe ent
kommen können Dies in geeignete Formen zu kleiden iſt ein
Recht das Niemand verkümmert werden darf Gegen ein Ueber
ſchreiten dieſes Rechtes muß aber ſcharf eingeſchritten werden
denn höher als Geld und Gut weil unerſetzbar ſteht die Ehre
eines Beamten Dieſe hat der Angeklagte aber offenbar mit
Füßen getreten Er mußte der öffentlichen Beleidigung ſchuldig
befunden werden

Aſſeſſor Wehlan vor der kaiſerlichen Disciplinar
kammer

F Potsdam 7 Jan
Den Verhandlungen wohnt ein ziemlich zahlreiches Publikum

bei Der Angeklagte Aſſeſſor Wehlan iſt ein großer breit
ſchulteriger Herr mit dunkelblondem Vollbart Er trägt eine
goldene Brille und erſcheint in weißen Glacéhandſchuhen und
mit einer weißen Kravatte Amtsrichter von Normann er
öffnet die Sitzung mit der Mittheilung Es ſei ihm die Nachricht
zugegangen daß Legationsrath von Dirkſen nicht mehr Mit
lied der Disciplinarkammer ſei An deſſen Stelle habe der
deichskanzler den Wirklichen Legationsrath von König ernannt

Da dieſer aber gegen den Angeſchuldigten die Unterſuchung
geführt habe ſo könne er in dieſer Sache nicht als Richter
fungiren Der Vertheidiger bemerkt daß gegen die Zulaſſung
des Legationsraths von König nichts einzuwenden ſei Der
Gerichtshof beſchließt Den hieſigen Landgerichtspräſidenten
Lympins in den Gerichtshof zu berufen und dieſen auch mit
dem Vorſitz zu betrauen Es bilden alſo den Gerichtshof Land
gerichtspräſident Lympius Präſident Amtsrichter von Nor
mann Landgerichtsdirektor Albrecht Landgerichtsrath
Müller und Militär Jntendantur Rath Berg GBeiſitzende
Letzterer iſt in Uniform erſchienen Die Staatsanwaltſchaft
vertritt Legationsrath Roſe vom Auswärtigen Amt Die
Vertheidigung führt Juſtizrath Aßmy Potsdam als
Protokollführer fungirt Staatsanwaltſchafts Sekretär Alt
mann Die Verhandlung beginnt mit den bereits mit
getheilten Perſonalien des Angeklagten Alsdann trägt
Legationsrath Roſe die Anklageſchrift vor Der An

eſchuldigte ſo etwa heißt es in der Anklageſchriſt wurde als
lcekanzler nach Kamerun geſandt und wurde auch mit der

r der Polizeitruppe gegen die Aufſtändiſchen betraut
s wird nun dem Angeſchuldigten zur Laſt gelegt daß er durch

Erpreſſungen Geſtändniſſe erzielt habe So hat er einem Reger
knaben Namens Auguſt Vell der im Verdacht ſtand eine ſilberne
Uhr geſtohlen zu oebes von dem Poltizeimeiſter 60 Hiebe mit
einer Flußpferdpeitſche verabfolgen laſſen um ein Geſtändniß zu
erzielen Nachdem Bell geſtanden hatte verurtheilte ihn Wehlan
u einer überaus hohen Gefängnißſtrafe Ein Polizeiſoldat
damens Agatje war beſchuldigt einen Koffer geſtohlen und den

Jnhalt an einen Neger verkauft zu haben Agatje wurde auf
geſordert den Mann zu nennen dem er die Sachen verkauft
habe Da Agatje betheuerte daß er den Mann nicht kenne ſo
ordnete Wehlan an Agatje ſoll ſo lange mit einer Flußpferd
peitſche gepeitſcht werden bis er den Mann nenne Nach einigen
Tagen wurde dem Angeſchuldigten gemeldet daß das Schlagen
nichts nütze Der Angeſchuldigte befahl dem Agatje noch täglich
10 Hiebe zu geben Da auch dadurch nichts erzielt wurde
ſo wurde ein von Wehlan unterzeichnetes Certifikat aus
gefertigt in dem erklärt wurde Agatje iſt das Opfer
eines Zauberers geworden Ein Boy der im Verdacht
ſtand dem Angeſchuldigten Cigarren geſtohlen zu haben wurde
mit 20 Hieben beſtraft Ein Koch hatte ein fettes Huhn geſtohlen
Der Angeſchuldigte ordnete an daß der Koch 15 Tage lang 15
Hiebe erhalte und zwar ſo daß es durchkommt Der Gouverne
mentsdolmetſcher Etecki hatte Kleidungsſtücke baares Geld und
Spirituoſen geſtohlen Dieſer wurde derartig von Wehlan mit
Fußtritten regalirt daß der Maſchiniſt des Dampfers Nachtigall
erklärt er könne dieſe Behandlungsweiſe eines Menſchen nicht
länger anſehen Wehlan S außerdem verfügt daß Etecki 15
Hiebe mii einer Gummipeitſche ein Jnſtrument das mindeſtens
ebenſolche Schmerzen wie die Flußpferdpeitſche verurſacht er
halte und zwar daß es durchkommt Wehlan gerieth ſchließlich
derartig in Wuth daß er verfügte Etecki ſolle ein Strick um
den Leib gelegt über Bord geworfen werden ſo daß er die
Waſſertaufe erhalte Eine Vernehmung des Etecki hat nicht ſtatt
efunden Einem Polizeiſoldaten Namens Elaßar der den Gern verweigert hatte ließ Wehlan 20 Hiebe geben daß es
urchkommt Alsdann ließ Wehlan den Elaßar in Ketten legen

ins Gefängniß ſperren und ordnete an dem Elaßar nur Ba
nanen und Waſſer zu verabreichen und zwar nur ſo viel
daß er nicht verhungert Wehlan hat aber die Prügelſtrafe
nicht blos im Strafrecht ſondern auch im Civilrecht kurzer
Hand angewandt Wenn jemand ſeine Schulden nicht be
en konnte ſo verfügte Wehlan die Prügelſtrafe Legations

ath Roſe bemerkte Er wolle auf die Grauſamkeiten
die der Angeſchuldigte gegen die Auſſtändiſchen an
wandte vorläufig nicht weiter eingehen Er wolle nur her
vorheben daß der Angeſchuldigte bei einem Streifzuge gegen
Aufſtändiſche einmal drei Gefangene machte Ein Koch der
Woermann ſchen Faktorei begünſtigte die Flucht eines dieſer
Sefangenen Wehlan ordnete an daß die zwei Gefangenen
und der erwähnte Koch todtgeſchlagen werden Die drei Ge

wurden unter Püffen und Stößen ans Land ge
chleppt ſo daß ſie dadurch ſchon halbtodt waren Alsdann

wurden ſie durch Stöße ins Genick und Schläge auf den Kopf
etödtet Die drei Leichen die ganz entſetzlich ausſahen blieben
is zum folgenden Tage am Strand liegen Auf Anordnuug

eines Miſſionars wurden ſie ſchließlich beerdigt Der Unter
oſfizler Lervonich äußerte Wenn ich reden könnte dann würde
es dem Aſſeſſor Wehlan ſehr ſchlecht gehen

Der Angeſchuldigte erklärt alle dieſe Anſchuldigungen zum
Theil für unrichtig zum Theil für entſtellt Die Verhältniſſe
zwangen ihn vielfach von der Prügelſtrafe Gebrauch zu
machen Der Angeſchuldigte bricht ſchließlich in Thränen
aus und bemerkt daß der Maſchiniſt auf dem Dampfer

h all ihn verderben wolle im übrigen dem Trunke er
eben ſei
Der Angeſchuldigte bemerkt im welteren auf Befragen des die

Vernehmung leitenden Amtsrichters v Normann Auguſt Bell
ſel einer der größten Tagediebe und Dirnenhalter von Kamerun
e Die Behandlung des Elaßar habe er dem Unteroffizier

wonich einem durchaus zuverläſſigen Mann der hier bei dem

Erſten Garde Regiment geſtanden überlaſſen Bananen iſt eine
Spelſe die auch die Europäer eſſen Den Agatſe mußte er
peitſchen laſſen da dieſer den Hehler nicht nennen wollte Ein
grob art der Eingeborenen in Kamerun ſel Mohammedaner
ein Theil Fetiſchanbeter er ſei daher genöthigt geweſen den
religiöſen räuchen derſelben Rechnung zu tragen Daß er
den Koch der zweiten Meſſe habe ſchlagen laſſen weil dieſer ein
fettes Huhn g en ein mageres vertauſcht habe gebe er zu Es
ſei unwahr daß er den Dolmetſcher Etecki mit Fußtritten regalirt
r Eteckl habe ſich ihm zu Füßen geworfen und dieſe um

ammert dies habe den Maſchiniſten der Nachtigall wohl zu
der Anſicht verleitet daß er den Etecki mit dritten regalirthabe Amtsrichter v Normann Der Maf iniſt hat aus
et er ſei in die Kajüte hinuntergegangen da er die Miß
andlung nicht mehr mit anſehen konnte Wehlan heftig

weinend Dieſer Mann wollte mich verderben und iſt dem
Trunke ergeben Amtsrichter v Normann Sie ſollen aber auch
den Befehl gegeben haben den Etecki über Bord zu werfen

Wehlan Das geſchah nur um den Eteckl zu ſchrecken
Wehlan bemerkt im weiteren auf Befragen Er war d wig
gegen die ſäumigen Schuldner die Prügelſtrafe anzuwenden da
dieſe ſonſt nicht bezahlten Die Gefangenen habe er allerdings
ſchlagen laſſen die Ausführung habe er dem Unteroffizier
Lervonich den er für abſolut zuverläſſig hielt überlaſſen
Militär Jntendanturrath Berg verlieſt hierauf aus den Akten
dem Angeſchuldigten ſei das Zeugniß eines tüchtigen Beamten
gegeben n Kamerun habe ſich aber derſelbe vieler Grauſam
keiten ſchuldig gemacht Die Duallah Häuptlinge haben berichtet

Die Eingeborenen müſſen erzogen werden Wehlan laſſe aber
dieſelben nur ſchlagen Wir ſtehen unter dem Schutze des
deutſchen Kaiſers es iſt undenkbar daß dieſer mit den von
Wehlan anbefohlenen Grauſamkeiten einverſtanden ſei Wehlan
iſt nicht unſer Gouverneur er geberdet ſich aber als ſolcher
Auguſt Bell der nach erfolgter Verurtheilung in den Buſch ge
flüchtet war und ſich erſt nach langer Zeit dem Kanzler Leiſt
ſtellte hat dieſem gegenüber ausgeſagt daß er die Uhr nicht
geſtohlen habe und daß er nur ein Geſtändniß gemacht habe
weil er ſo furchtbar geſchlagen und mit weiteren Schlägen
bedroht worden ſei Der Maſchiniſt Schulz von der Woer
mann ſchen Faktorei hat bekundet Die Duallahs ſind durch
die von Wehlau angewandte Prügelſtrafe beſcheidener ge
worden Ohne Prügel ſind die Duallahs zur Bezahlung
ihrer Schulden abſolut nicht zu bewegen Zwei andere Beamte
der Woermann ſchen Faktorei und der Botaniker Dinglake haben
bekundet die Handlungsweiſe des Wehlan habe auf die Duallahs
erzieheriſch gewirkt Die Miſſionare Keller und Walter der
Korvettenkapitän Becker der Maſchiniſt Krixteller und der Stabs
arzt Dr v Schapp haben faſt übereinſtimmend bekundet die
Behandlungsweiſe des Wehlan habe auf die Duallahs erzieheriſch
gewirkt Ganz beſonders habe Wehlan zur Hebung der Sittlich
keit unter den Duallahs beigetragen Wehlan ſei u a dem
Konkubinatsunweſen entgegengetreten Dieſer habe ein großes
Jntereſſe für das Schutzgebiet an den Tag gelegt und wenn er
auch etwas ſehr ſcharf vorgegangen iſt ſo iſt er doch auch ſehr
gerecht r Die Duallahs ſind ein derartig rohes Volk
und Diebesgeſindel daß ohne Strenge mit demſelben nicht aus
zukommen iſt Jedenfalls iſt Wehlan durchaus gerecht geweſen
Es werden im weiteren die Aufzeichnungen aus Dr Vallentin s Urt
Tagebuche verleſen wonach wie im Vorbericht bereits mit
getheilt Wehlan beim Niederbrennen der Dörfer im Bakoko
Aufſtand den Befehl gegeben habe einigen alten Weibern die
Hälſe abzuſchneiden wonach ferner Gefangene zumeiſt alte
Frauen Greiſe und Kinder matt verwundet halb verſchmachtet
zerſchlagen und geſchunden und unter Schlägen und Stößen in
Ketten zum Gefängniß geführt worden ſeien Drei dieſer Ge
fangenen ſollen am Fuße des Flaggenmaſtes unter der wehenden
deutſchen Reichsfahne vor Hunger geſtorben ſein Andere in
dieſem Bakoko Feldzuge Gefangene ſollen tagelang in der
glühendſten Hitze e dem Schiffe an die Reelings derartig feſt
geſchnürt worden ſein daß in die blutrünſtigen und auf
geſchwollenen Glieder ſich Würmer eingeniſtet hatten Als die
Gefangenen die tagelang keinerlei Labung erhielten dem Ver
ſchmachten nahe waren ſollen ſie wie wilde Thiere nieder
geſchoſſen worden ſein Als Wehlan von einem anderen Feld
zuge heimkehrte brachte er Gefangene nicht mit Wehlan ſoll
auf Befragen hierüber beim Eſſen geäußert haben Da die
Gefangenen im deutſchen Schutzgebiet doch alle ſterben habe er
ſie auf dem Schiffe todtſchlagen laſſen Jm weiteren wird über
die bereits mitgetheilte Skalpirung berichtet

Alsdann wird das eidliche Zeugniß des Dr Vallentin verleſen
Danach hat dieſer bekundet Er habe ſich die Notizen in ſein
Tagebuch nicht zu dem Zwecke der Veröffentlichung ſondern nur
für ſich ſelbſt zur eigenen Erinnerung gemacht Da er das Tage
buch nicht immer bei ſich führen wollte ſo habe er daſſelbe an
den ihm befreundeten Dr Gieſebrecht in Berlin mit der aus
drücklichen Bemerkung geſandt nichts davon zu veröffentlichen
Der Prügelſtrafe des Auguſt Bell habe er verſönlich beigewohnt
und ſeine Bemerkung ein rohes gehacktes Beefſteak ſei garnichts
dagegen, ſei vollſtändig zutreffend Den anderen Vorkommniſſen
habe er perſönlich nicht beigewohnt ſondern dieſelben nur er
zählen gehört Es habe aber auf ihn den Eindruck gemacht daß
die Erzählungen durchaus ernſt waren Korvettenkapitän
Becker hat bekundet Wehlan ſei wohl ſehr ſtreng aber gerecht
geweſen Er habe ſich aber um die Kolonie ſehr verdient gemacht
und beſonders zur Hebung des Handels in der Kolonie weſentlich
beigetragen Daß Gefangenen die Köpfe abgeſchnitten werden
ſei in Kamerun allgemein üblich Es ſei dort Gebrauch die
abgeſchnittenen Köpfe bei Feſtlichkeiten in den Dörfern
als Trophäen zu zeigen Wenn das nicht geſchehe
ſo werde es von den Eingeborenen als Feigheit be
zeichnet Aus dieſem Grunde werde auch den Ge
tödteten der Kopf abgeſchnitten Ein franzöſiſcher General
habe ihm einmal geſagt Er laſſe jeden Schwarzen der ihm
nicht ſofort Rede ſtehe auf der Stelle niederſchlagen In dieſer
Weiſe ſei er in mehr als hundert Fällen verfahren Diätarius
Pahlen hat ausgeſagt Es hat in Kamerun böſes Blut gemacht
daß Wehlan ſo furchtbar ſchlagen ließ Die Prügelſtrafe wird
in Kamerun in folgender Weiſe vollzogen Der zu Schlagende
wird über eine Kiſte die zum Theil in die Erde eingegraben
iſt gelegt und ihm Hände und Füße gefeſſelt Alsdann wird
der Delinquent in früherer Zeit von dem Polizelimeiſter jetzt
von Schwarzen unter Aufſicht des weißen Polizeimeiſters mit
einer e hvferdneinß e geſchlagen Die Peitſche iſt daumendick
und gleich einem Pfropfenzieher gedreht ſo daß die Peitſche
ſcharfkantig iſt Der Geſchlagene iſt nach geſchehener Prozedur
vom Halſe bis zum Geſäß vollſtändig blutig Die Anmerkung
des Dr Vallentin von dem rohen gehackten Beefſſteak iſt kaum
übertrieben Die Beweisaufnahme iſt danach beendet

Nach einer kurzen Pauſe nimmt das Wort der Vertreter derStaatsanwaltſchaft Legationsrath Roſe Bei Beurtheilung der

gegenwärtigen Angelegenheit wird ja zu berückſichtigen ſein daß
es in Kamerun den Schwarzen gegenüber Geſetze nicht giebt
Es muß aber graehpleg werden daß die Fundamentalrechte
Deutſchlands auch in den deutſchen Wie zur An
wendung gebracht werden e Der Angeſchuldigte hat aber
in einer Weiſe ſeine Befugniſſe überſchritten die die ſchärſſte
Mißbilligung verdient Die Behandlung des Auguſt Bell
charakteriſirt ſich als eine furchtbare Grauſamkeit Es iſt im
allgemeinen üblich geweſen nicht über 25 Hiebe verabfolgen zu
la Und wenn man ſich die Nilpferdpeitſche betrachtet dann
wird man wohl zugeben müſſen daß 25 Hiebe ſchon eine Put
furchthare Strafe iſt Der Angeſchuldigte hat aber dem Bell
60 Hiebe verabfolgen laſſen Die Behandlung des Dolmetſchers
Etecki war eine ſolche die eines Beamten des Deutſchen Reiches
unwürdig iſt Es wird angenommen werden müſſen daß der
Maſchinit Gebhard von der Nachtigall die geſagt
hat Der Angeſchuldigte habe den Etecki unaufhörlich mit demFuße vor den Vluch eſtoßen Es iſt das eine Grauſamkeit und

ohheit wie man e von einem geſitteten Menſchen kaum

für möglich halten ſollte
amtlichen Befugniſſe weit überſchriiten Der Angeſchuldigte
ging aber noch weiter Er ließ dem Etecki zweimal je 15 Hiebe
verabfolgen daß es durchkommt, und befahl ſchließlich dem
Etecki einen Strick um den Leib zu legen und ihn über Bord zu
werfen Als dem Angeſchuldigten bedeutet wurde daß alsdann
der Mann zweifellos ertrinken würde bemerkte Wehlan Jch
wollte auch nur daß dem Manne der Strick um den Leib gelegt
werde Der hohe Gerichtshof wird über die Bekundung des
Maſchiniſten Gebhardt Er habe die Behandlung des Etecki
nicht mehr mit anſehen können, nicht hinweggehen können Der
Vertreter der Staatsanwaltſchaft beleuchtet im weiteren die ein
zelnen Fälle Geradezu unerhört ſei es daß der Angeſchuldigte
nicht nur durch Prügel e h erpreßt habe ſondern auch
die Schwarzen prügeln ließ wenn ſie ihre Schulden nicht be
aber wollten Dem früheren Gouverneur v Soden wird voll
tändig beizuſtimmen ſein wenn diefer ſagt Wehlan ſuchte durch
die Nilpferdpeitſche das zu erreichen was erſt nach Jahrhunderten
erreicht werden kann Die Ausrede der Angeklagte habe es
mit einem frechen und verſchmitzten Diebesgeſindel zu thun ge
habt kann als Entlaſtung nicht gelten Jch will nun zu den
Grauſamkeiten übergehen die der Angeſchuldigte bei Bekämpfung
der Aufſtändiſchen angewandt haben ſoll Jch will anerkennen
daß in dieſer Beziehung arge Uebertreibungen ſtattgefunden
haben Allein feſt ſteht die Tödtung der zwei Gefangenen von
Batangah und des Koches der Woermannſchen Faktorei Wenn
auch bei Bekämpfung der Aufſtändiſchen dem Angeſchuldigten freie
Hand gelaſſen wurde ſo war er doch nicht berechtigt in der be
kundeten Weiſe Gefangene zu tödten Die zwei Gefangenen und
vollends der Koch hätten doch in der Woermannſchen Faktorei
entſprechende Verwendung finden können Jch erkenne an daß
der Angeſchuldigte ein tüchtiger pflichtgetreuer Beamter war
Allein die deutſche Reichsregierung iſt der Anſicht daß der An
geſchuldigte ſich durch ſein Verhalten der Achtung die ſein Beruf
erfordert nicht würdig gezeigt hat daß er derartig ſeine Amts
befugniſſe überſchritten daß er nicht ferner im Amte belaſſen
werden kann Jch bin daher benöthigt die höchſte zuläſſige
Strafe das iſt die Dienſtentlaſſung zu beantragen

Darauf ſprach der Vertheidiger der Freiſprechung beantragte
Angeſchuldigter Aſſeſſor Wehlan Er ſei im höchſten Grade

konſternirt geweſen daß der Vertreter der Staatsanwaltſchaft
die Dienſtentlaſſung gegen ihn beantragt habe Er habe in jeder
Beziehung die Jntereſſen des Kolonigalamtes wahrgenommen und
habe jedenfalls die Prügelſtrafe nicht in ärgerer Weiſe angewendet
als ſeine Vorgänger Er habe einmal dem Gouverneur
v Zimmerer über die Unbotmäßigkeit der Schwarzen geklagt
Daraufhin habe letzterer bemerkt Wenn die Schwarzen auf drei
malige Aufforderung nicht pariren dann nehmen Sie die Flinte
und ſchießen Sie die Kerle nieder Er habe dies nicht thun
wollen ſondern lieber von der Prügelſtrafe Gebrauch gemacht
Jedenfalls habe er der Achtung die ſein Beruf erfordert ſich
nicht unwürdig erwieſen Er bitte um ſeine Freiſprechung

Nach noch kurzer Replik des Vertheidigers und des Angeklagten
Lert ſich gegen 5 Uhr abends der Gerichtshof zur Berathung
zurück

Nach etwa eiuſtündiger Berathung des Gerichtshofes verkündet
der a Ribent Landgerichts Präſident Lympius folgendes

rtheil
Der Gerichtshof hat den Angeſchuldigten Aſſeſſor

Wehlan für ſchuldig erachtet ſeine Amtspflichten
verletzt zu haben und deshalb auf Verſetzung in ein
anderes Amt mit gleichem Range und auf 500 M
Geldſtrafe erkannt Auch hat der Gerichtshof be
ſchloſſen dem Angeklagten die baaren Auslagen des
Verfahrens zur Laſt zu legen

Wenn auch betreffs der Behandlung der Eingeborenen in
Kamerun keine Geſetze vorhanden waren ſo häite der An
r doch ſich diejenigen Geſetze als Grundlage dienen
aſſen müſſen die allen gebildeten Völkern zur Richtſchnur dienen

Der Gerichtshof hat in dem Umſtande daß der An
geſchuldigte den uguſt Bell durch Verabreichung von
60 Hieben ein Geſtändniß erpreßt hat eine Amtsverletzung
erblickt Daſſelbe Vergehen hat der Gerichtshof darin ge
funden daß der Angeſchuldigte den Agatje ſo lange
hat ſchlagen laſſen bis dieſer den Hehler genannt
hat Es mußte dem Angeſchuldigten bekannt ſein daß
er eine derartige Erpreſſung zur Erlangung eines Geſtändniſſes
nicht ausüben durfte Bezüglich der Züchtigungen des Agatje
und des Goſti hat der Gerichtshof keine Amtsverletzung gefun
den da dieſe der Disciplinargewalt des Angeſchuldigten unter
ſtanden Dagegen hat der Gerichtshof in der Behandlung des
Dolmetſchers Elecki eine Amtsverletzung erblickt ie Tödtung
der drei Gefangenen an ſich war keine Amtbsverletzung
Der Angeſchuldigte befand ſich im Kriegszuſtande und
hatte als Führer für die Sicherheit ſeiner Truppe zu ſorgen
Dagegen war die Art der Ausführung eine Grauſamkeit
die eine Amtsverletzung in ſich ſchließt Der Angeſchuldigte ſagt
Er habe den Befehl gegeben die Gefangenen zu tödten aber
nicht mittels Pulver und Blei Es wäre Sache des An
geſchuldigten geweſen die Tödtung zu überwachen Jn dem
Geſpräch betreffs der Skalpirung hat der Gerichtshof nur
ein beiläufiges Geſpräch geſehen Endlich hat der Gerichtshof
in der Verhängung der Prügelſtrafe wegen Nichtbeitreibung von
Privatſchulden eine Amtsverletzung erblickt Der Angeſchuldigte
mußte als Richter wiſſen daß er in Fällen wo kein öffentliches
Jnkereſſe vorlag zur Verhängung der Prügelſtrafe nicht befugt
war Bei der Strafzumeſſung hat der Gerichtshof erwogen
daß der Angeklagte ein pflichttreuer Beamter war und daß er
jung und unerfahren nach Kamerun ging und endlich daß er
unter Aufſicht des Gouvberneurs v Zimmerer ſtand deſſen
Pflicht es geweſen wäre die Handlungen des Angeſchuldigten zu
überwachen und ſeinen Amtsüberſchreitungen entgegenzutreten
Aus dieſen Gründen hat der Gerichtshof nicht auf die härteſte
Strafe ſondern ſo wie geſchehen erkannt

R Na uwmburg a 7 Jan Strafkammer Der
Ofen als Ken gert Theurer Tabak EinBergmann in Gnäditz bei Teuchern hatte für ſeine geringen
Erſparniſſe etwa 20 Thaler keinen beſſeren Aufenthaltsort
gewußt als das Feuerloch ſeines Ofens Zu ſeinem Schmerz
mußte er aber eines Tages wahrnehmen daß ſein kleiner Schatz
verſchwunden war Der den er als Dieb in Verdacht hatte ein
Arbeiter Albrecht geſtand zwar dem vernehmenden Gendarmen
nichts aber ſiehe da eines Morgens hing an des Beſtohlenen
Thür ein Säckchen worin ſich das Geld und ein Briefchen be
fand das offenbar von Albrecht geſchrieben war Dieſer wurde
denn auch zu einem halben Jahr h DerKnecht Scheldner in Rothenſchirmbach Kreis Querfurt hatte
ein ſo unbeſiegliches Verlangen nach der ſchönen Tabakspfeife
eines dortigen Bauern ſaß daß er eines Nachts bei ihm ein
brach und die Pfeife ſtahl Seine Rauchbegier kam ihm aber
ne zu ſtehen denn er wurde mit drei Monaten Gefängniß
eſtraft

O Nordhauſen 5 Januar Meſſerheld verurtheilh
Der Tabalſpinner Julius Otto von hier welcher in derNacht vom 9 zum 10 November v J die Kaufleute Georg
Kehſchuk aus Magdeburg und Arthur Lewin aus Halle
in der St Blaſiiſtraße hierſelbſt ohne jeden Grund überfiel und
mit Meſſerſtichen übel i iſt in der vorgeſtrigen Sitzung
der Strafkammer für dieſe Rohheit zu 1 Jahr Gefängniß und
Tragung der Koſten verurtheilt worden

Beuthen 7 Jan Der GefangenenaufſeherMaſa wurde wegen Verſuchs der Befreiung der Mörder Arlt
und Sobczyk von der hieſigen Strafkammer deute zu einer Ge
ſammtſtrafe von 8 Jahren Zuchthaus verurtheilt

Der Angeſchuldigte hat dabei ſeine
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